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Zulassungen für Notfallsituationen 
 

Bekämpfung von Schnellkäfer (Drahtwurm) 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat gemäß Art. 53 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zwei befristete Notfallzulassungen zur Bekämpfung von Schnellkäfern 
erteilt. 
 
Attracap (Metarhizium brunneum Stamm Cb-III) 

 Vom 19.02.2024 bis 17.06.2024 zum Bekämpfen von Schnellkäfer Larven in Kartoffel 

 Anwendung mit 30 kg/ha durch Einbringung in die offene Furche über Granulatstreuer und 

sofortige vollständige Bedeckung 

 Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 105.000 kg bzw. 3.500 ha 

 
 
SoilGuard 0.5 GR (5 g/kg Tefluthrin) 

 Vom 01.03.2024 bis 28.06.2024 zum Bekämpfen von Schnellkäfer Larven im Ackerbau 

 Anwendung mit 15 kg/ha durch Furchenanwendung mit unmittelbarer Erdabdeckung, 

Verwendung eines Fishtail-Schars 

 Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 90.000 kg bzw. 6.000 ha 

 

 
 
 
 
 
Bekämpfung von Blattläusen als Virusvektoren an Rüben 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat gemäß Art. 53 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vier befristete Notfallzulassungen zur Bekämpfung von Blattläusen in 
Zucker-/Futterrüben erteilt. 
 
 
Carnadine 200 (200 g/l Acetampirid) 

 Vom 18.03.2024 bis 15.07.2024 zum Bekämpfen von Blattläusen als Virusvektoren an 

Zuckerrüben, Futterrübe 

 Anwendung mit 0,25 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha 

 Maximal 2 Anwendungen pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 5.000 l bzw. 10.000 ha 

 Wartezeit von 35 Tagen 
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Pirimor G (500 g/kg Pirimicarb) 

 Vom 01.04.2024 bis 29.07.2024 zum Bekämpfen von Blattläusen als Virusvektoren an 

Zuckerrüben 

 Anwendung mit 0,3 kg/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha 

 Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 6.000 kg bzw. 20.000 ha 

 

Danjiri (200 g/kg Acetampirid) 

 Vom 01.04.2024 bis 29.07.2024 zum Bekämpfen von Blattläusen als Virusvektoren an 

Zuckerrüben 

 Anwendung mit 0,25 kg/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha 

 Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 2.500 kg bzw. 10.000 ha 

 
Mospilan SG (200 g/kg Acetampirid) 

 Vom 30.03.2024 bis 27.07.2024 zum Bekämpfen von Blattläusen als Virusvektoren an 

Zuckerrüben 

 Anwendung mit 0,25 kg/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha 

 Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr 

 Die Notfallzulassung gilt für 2.500 kg bzw. 10.000 ha 

 

 

Widerruf von Zulassungen 
 

 Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat zum 29. 
Januar 2024 die Zulassung des Pflanzenschutzmittels SYNERGY GENERICS 
METAMITRON (Zul.-Nr. 00A235-00) mit dem Wirkstoff Metamitron widerrufen. Der 
Widerruf war aufgrund des Verdachts auf das Inverkehrbringen einer wesentlich 
abweichenden Zusammensetzung notwendig. 
Da der Widerruf von Amts wegen erfolgte, gelten keine Abverkaufs- und 
Aufbrauchfristen. 
Der Widerruf gilt auch für zugehörige Pflanzenschutzmittel des Parallelhandels. 

 
 Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) widerruft zum 

28. Mai 2024 die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Metiram. 
Grund für den Widerruf ist, dass die EU-Genehmigung für den Wirkstoff Metiram nicht 
erneuert wurde. 
Die folgenden Zulassungen werden widerrufen: 
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Für die Pflanzenschutzmittel gilt eine Abverkaufs- und Aufbrauchfrist bis zum 28. 
November 2024. Diese Fristen ergeben sich aus der Durchführungsverordnung (EU) 
2023/2455 und dem Pflanzenschutzgesetz. Der Widerruf gilt mit denselben Fristen auch 
für zugehörige Pflanzenschutzmittel des Parallelhandels. Nach Ende der Aufbrauchfrist 
sind eventuelle Reste entsorgungspflichtig. 

 
 

 Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) widerruft zum 
13. Juni 2024 die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Zorvec Endavia (Zul.-Nr. 
00A305-00) mit dem Wirkstoff Benthiavalicarb. Grund für den Widerruf ist, dass die 
Genehmigung für den Wirkstoff Benthiavalicarb gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2023/2657 nicht erneuert wurde. 
Für das Pflanzenschutzmittel gilt eine Abverkaufsfrist und eine Aufbrauchfrist bis 
zum 13. Dezember 2024. Diese Fristen ergeben sich aus der Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/2657 und dem Pflanzenschutzgesetz. Der Widerruf gilt mit denselben Fristen 
auch für zugehörige Pflanzenschutzmittel des Parallelhandels. Nach Ende der 
Aufbrauchfrist sind eventuelle Reste entsorgungspflichtig. 

 
 

Gez. i.A. T. Ackermann, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad Kreuznach 
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